
 

 

Zugangs- und Zulassungsordnung 

für den Masterstudiengang Humangeographie – Raumkonflikte,  

Raumplanung, Raumentwicklung 

an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 

vom 8. September 2020 
 

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 49 Abs. 6, 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 

Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetzes - HG) in der Fassung des Hochschulzukunftsgesetzes 

vom 16. September 2014 (GV. NRW. 2014, S. 547), zuletzt geändert durch das Änderungsgesetz 

vom 12. Juli 2019 (GV. NRW. 2019, S. 425) in der Fassung der Berichtigung vom 24. September 

2019 (GV. NRW. 2019, S. 593), hat die Westfälische Wilhelms-Universität folgende Ordnung er-

lassen: 
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§ 1 

Anwendungsbereich 

Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum Masterstudiengang Humangeographie 

– Raumkonflikte, Raumplanung, Raumentwicklung an der Westfälischen Wilhelms-Universität 

Münster. 

 

 

§ 2 

Termine, Fristen und Unterlagen 

(1) Das Zugangs- und Zulassungsverfahren findet jeweils vor Beginn der Vorlesungszeit des 

Wintersemesters statt. Der Antrag auf Zulassung ist beim Studierendensekretariat der 

Westfälischen Wilhelms-Universität zu stellen. Die Frist zur Stellung des Antrags richtet 
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sich nach der Verordnung über die Vergabe von Studienplätzen in Nordrhein-Westfalen 

(VergabeVO NRW) und der Satzung zur Regelung zulassungsrechtlicher Fragen in der West-

fälischen Wilhelms-Universität. Die Bewerbung erfolgt über das elektronische Bewerbung-

sportal der Westfälischen Wilhelms-Universität. Die Bewerberin/der Bewerber muss fol-

gende Bewerbungsunterlagen einreichen bzw. hochladen: 

 

1. Nachweis der Allgemeinen oder einer einschlägig fachgebundenen Hochschulzu-

gangsberechtigung. 

2. Nachweise über das Vorliegen eines ersten berufsqualifizierenden Abschlusses ge-

mäß § 3 Absatz 1. Liegt zum Zeitpunkt der Bewerbung noch kein Abschlusszeugnis 

gemäß § 3 Absatz 1 vor, so muss ein vorläufiges Zeugnis eingereicht werden, in das 

mindestens die Noten der ersten fünf Semester (mindestens 120 Leistungspunkten) 

eingegangen sind. Wird kein vorläufiges Zeugnis von der Hochschule erstellt, genügt 

vorläufig das Transcript of Records. Das Abschlusszeugnis gemäß § 3 Absatz 1 ist im 

Falle der Zulassung bei der Einschreibung vorzulegen. 

3. Nachweise über ausreichende Sprachkenntnisse gemäß § 3 Absatz 5. 

4. Tabellarischer Lebenslauf. 

5. Nachweis über erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen (z.B. Transcript of Re-

cords). 

6. ggf. weitere Unterlagen, in denen die Eignung für das angestrebte Studium dargelegt 

werden (z.B. Arbeitszeugnisse, Nachweise über Praktika oder andere relevante Zu-

satzqualifikationen). 

7. ggf. Unterlagen, die das Vorliegen einer besonderen Härtefallsituation im Sinne des 

§ 7 Absatz 5 belegen (z.B. Behindertenausweis). 

 

(2) Der Antrag auf Zulassung ist abzulehnen, wenn er nicht fristgerecht eingeht. Der Antrag 

kann abgelehnt werden, wenn die Unterlagen gemäß Absatz 1 unvollständig sind. 

 

 

1. Abschnitt: Zugang zum Masterstudiengang 

 

§ 3 

Zugangsvoraussetzungen 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Masterstudiengang Humangeographie – Raumkon-

flikte, Raumplanung, Raumentwicklung ist neben den allgemeinen Voraussetzungen für 

die Einschreibung die Absolvierung eines fachlich einschlägigen Studiums mit einer Re-

gelstudienzeit von mindestens 6 Semestern, das mit einem Bachelor oder einem anderen 

berufsqualifizierenden Abschluss (Diplom, Staatsexamen etc.) mit einer Abschlussnote 

von mindestens „2,4“ oder einer äquivalenten Qualifikation beendet worden ist oder die 

Bewerberin/der Bewerber zu den besten 30 % ihres/seines Jahrgangs gehört. 2Fachlich 

einschlägig im Sinne von Satz 1 ist ein Studium im 1-Fach-Bachelor Studiengang der Geo-

graphie an einer deutschen oder ausländischen Hochschule. 3Ferner ist fachlich einschlä-

gig im Sinne von Satz 1 ein Studium in einem 2-Fach-Bachelor Geographie-Studiengang 
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oder in sozialwissenschaftlichen, raumplanerischen, geowissenschaftlichen, land-

schaftsökologischen, umweltwissenschaftlichen, kulturwissenschaftlichen, kommunika-

tionswissenschaftlichen oder wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen an einer 

deutschen oder ausländischen Hochschule. 4Außerdem ist fachlich einschlägig ein Stu-

dium in einem juristischen Studiengang an einer deutschen oder ausländischen Hoch-

schule, das mit einer Abschlussnote von mindestens „befriedigend“ (8 Punkte gemäß Ju-

ristenausbildungsgesetz) beendet worden ist. 5Über das Vorliegen der fachlichen Einschlä-

gigkeit entscheidet die Auswahlkommission im Sinne von § 6. 6Für Bewerberinnen und Be-

werber, die ein fachlich einschlägiges Studium in Studiengängen im Sinne der Sätze 3 und 

4 beendet haben, kann die Auswahlkommission entsprechend der Absätze 2-4 die Zulas-

sung mit der Verpflichtung verbinden, Leistungen aus dem Bachelorstudiengang B.Sc. Ge-

ographie an der Westfälischen Wilhelms-Universität im Umfang von bis zu 20 Leistungs-

punkten nachzuholen (Nachholstudien). 7Diese Nachholstudien müssen bis zur Ausgabe 

des Themas der Masterarbeit zusätzlich zu den für das Masterstudium erforderlichen Leis-

tungen erbracht werden; näheres zum Studium der Leistungen regelt die Prüfungsordnung 

für den Masterstudiengang Humangeographie – Raumkonflikte, Raumplanung, Raument-

wicklung. 8Bei Zweifeln über die Gleichwertigkeit von Abschlüssen außerhalb des Gel-

tungsbereiches des Grundgesetzes wird ein Gutachten des Sekretariats der ständigen Kon-

ferenz der Kultusminister der Bundesrepublik Deutschland über die Gleichwertigkeit der 

Abschlüsse eingeholt. 

 

(2) Für Bewerberinnen und Bewerber mit einem fachlich einschlägigen Abschluss in 1-Fach-

Bachelor Raumplanung, 2-Fach-Bachelor Geographie/Politikwissenschaften, 2-Fach-Ba-

chelor Geographie/Sozialwissenschaften, 2-Fach-Bachelor Geographie/Kultur- und Sozi-

alanthropologie/-wissenschaften oder Ethnologie, 2-Fach-BachelorGeographie/ Kommu-

nikationswissenschaften oder in vergleichbaren Studiengängen werden in der Regel keine 

Nachholstudien festgelegt.  

 

(3) Für Bewerberinnen und Bewerber mit einem fachlich einschlägigen Abschluss in 2-Fach-

Bachelor Geographie mit zweitem Fach außerhalb der unter Absatz 2  genannten Kombi-

nationen sowie in  1-Fach-Bachelor Politikwissenschaften/Politik und Recht/Politik und 

Wirtschaft, 1-Fach-Bachelor Public Administration (Schwerpunkt Europa-Studien), 1-Fach-

Bachelor Soziologie/1-Fach-Bachelor Sozialwissenschaften, 1-Fach-Bachelor Kultur- und 

Sozialanthropologie/Ethnologie/Kulturwissenschaften und 1-Fach-Bachelor Kommunika-

tionswissenschaften oder in vergleichbaren Studiengängen werden in der Regel Nachhol-

studien im Umfang eines Moduls mit 10 Leistungspunkten aus dem Bachelorstudiengang 

B.Sc. Geographie an der Westfälischen Wilhelms-Universität festgelegt.  

 

(4) Für Bewerberinnen und Bewerber mit einem fachlich einschlägigen Abschluss in 1-Fach-

Bachelor Geowissenschaften, 1-Fach-Bachelor Landschaftsökologie, 1-Fach-Bachelor Um-

weltwissenschaften, Rechtswissenschaften (1. Staatsexamen), 1-Fach-Bachelor Volkswirt-

schaftslehre und  1-Fach-Bachelor Betriebswirtschaftslehre oder in vergleichbaren Studi-

engängen werden in der Regel Nachholstudien im Umfang zweier Module mit jeweils 10 
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Leistungspunkten aus dem Bachelorstudiengang B.Sc. Geographie an der Westfälischen 

Wilhelms-Universität festgelegt. 

 

(5) Für Bewerberinnen/Bewerber, die ihre Hochschulzugangsberechtigung nicht an einer 

deutschsprachigen Einrichtung erworben haben, ist weitere Zugangsvoraussetzung der 

Nachweis von für die aktive Teilnahme an den Lehrveranstaltungen ausreichenden Kennt-

nissen der deutschen Sprache. Der Nachweis wird gemäß den Bestimmungen der DSH-

Prüfungsordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität erbracht. Der Nachweis ist nicht 

erforderlich für Bewerberinnen/Bewerber, deren Muttersprache Deutsch ist. 

 

(6) Eine Bewerberin/Ein Bewerber hat keinen Zugang zum Masterstudiengang Humangeogra-

phie – Raumkonflikte, Raumplanung, Raumentwicklung, wenn sie/er eine Prüfungsleis-

tung aus einem Masterstudiengang Humangeographie oder einem Studiengang mit erheb-

licher inhaltlicher Nähe endgültig nicht bestanden hat.  

 

 

§ 4 

Feststellung der Zugangsvoraussetzungen 

(1) Die Auswahlkommission im Sinne von § 6 stellt anhand der mit dem Antrag einzureichen-

den Unterlagen und Zeugnisse fest, ob die Bewerberin/der Bewerber die Zugangsvoraus-

setzungen gemäß § 3 erfüllt und legt ggf. die zu erbringenden Nachholstudien fest.  

 

(2) Liegt im Zeitpunkt der Bewerbung noch kein Abschlusszeugnis vor, ist es ausreichend, 

wenn das vorläufige Zeugnis (§ 2 Absatz 1 Satz 5 Nr. 2) eine den Anforderungen an die Ab-

schlussnote gemäß § 3 Absatz 1 entsprechende Note ausweist oder sich gegebenenfalls 

aus dem Transcript of Records eine solche Note errechnen lässt. 

 

(3) Sofern die Zugangsvoraussetzungen bei einer Bewerberin/einem Bewerber als nicht erfüllt 

betrachtet werden, sind die Gründe zu dokumentieren. 

 

 

2. Abschnitt: Zulassung zum Masterstudiengang 

 

§ 5  

Zulassung ohne Auswahlverfahren 

Ist der Masterstudiengang Humangeographie – Raumkonflikte, Raumplanung, Raument-

wicklung zulassungsfrei oder übersteigt die Zahl der Bewerberinnen/Bewerber, die die Zu-

gangsvoraussetzungen erfüllen, nicht die im Rahmen einer Zulassungsbeschränkung be-

stehende Anzahl an Studienplätzen, so werden die zugangsberechtigten Bewerberin-

nen/Bewerber ohne weitere Prüfung zugelassen. 

 

 

 

 

2930



 

 

§ 6 

Auswahlkommission 

(1) Über das Vorliegen der Zugangsvoraussetzungen und die Durchführung des Zulassungs-

verfahrens bildet der Fachbereichsrat des Fachbereichs Geowissenschaften eine Auswahl-

kommission aus hauptamtlichen Mitgliedern des Institutes für Geographie. Die Auswahl-

kommission entscheidet über die fachliche Einschlägigkeit des Studiums sowie über die 

Nachholstudien gemäß § 3. Besteht eine Zulassungsbeschränkung und übersteigt die An-

zahl der zugangsberechtigten Bewerberinnen/Bewerber für den Masterstudiengang Hu-

mangeographie – Raumkonflikte, Raumplanung, Raumentwicklung die Anzahl der zur Ver-

fügung stehenden Studienplätze, führt die Auswahlkommission das Auswahlverfahren 

durch.  

 

(2) Die Auswahlkommission besteht aus einer/einem Vorsitzenden und einem weiteren Mit-

glied aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer sowie einem Mitglied 

aus der Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Für alle Mitglieder der 

Auswahlkommission mit Ausnahme der/des Vorsitzenden wird eine Stellvertreterin/ein 

Stellvertreter bestellt. Die Amtszeit der Mitglieder der Auswahlkommission beträgt ein 

Jahr. Eine Wiederwahl ist zulässig. 

 

(3) Die Auswahlkommission ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder, darunter 

die/der Vorsitzende, anwesend sind. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 

der/des Vorsitzenden. 

 

(4) Die Sitzungen der Auswahlkommission sind nichtöffentlich. Die Mitglieder der Auswahl-

kommission unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 

 

(5) Über die Prüfung und Beratung der Auswahlkommission wird eine Niederschrift angefer-

tigt. 

 

§ 7 

Auswahlverfahren 

 

(1) Besteht eine Zulassungsbeschränkung und übersteigt die Anzahl der zugangsberechtigten 

Bewerberinnen/Bewerber die Anzahl der zur Verfügung stehenden Studienplätze, so er-

folgt die Auswahl der Bewerberinnen/der Bewerber anhand einer Rangliste. Über die Plat-

zierung auf der Rangliste entscheidet die im Zeugnis gemäß § 2 Absatz 1 Satz 5 Nr. 2 aus-

gewiesene Note. Bei Notengleichheit entscheidet das Los über die Platzierung. 

 

(2) Bis zu 2 % der vorhandenen Studienplätze sind vorab durch das Studierendensekretariat 

an zugangsberechtigte Bewerberinnen/Bewerber im Wege einer Härtefallregelung nach 

der Vergabeverordnung NRW zu vergeben. Über die Rangfolge wird durch den Grad der au-

ßergewöhnlichen Härte bestimmt; im Zweifel entscheidet das Los. 
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3. Abschnitt: Schlussvorschriften 

 

§ 8 

Abschluss des Verfahrens 

(1) Erfüllt eine Bewerberin/ein Bewerber die Zugangsvoraussetzungen und wird sie/er zum 

Masterstudiengang zugelassen, so wird ihr/ihm dies und die Zuweisung eines Studien-

platzes unverzüglich nach Beendigung des Verfahrens durch die Rektorin/den Rektor be-

kanntgegeben. Im Falle des § 2 Absatz 1 Satz 5 Nr. 2 wird der Bewerberin/dem Bewerber 

die Zulassung unter dem Vorbehalt bekanntgegeben, dass das Zeugnis gemäß § 3 Ab-

satz 1 im Zeitpunkt der Einschreibung vorgelegt wird. 

 

(2) Sofern auf Grund einer Rangliste zum Masterstudiengang zugelassen wurde, setzt die Rek-

torin/der Rektor der Bewerberin/dem Bewerber eine Frist für die Abgabe der Erklärung, ob 

die Bewerberin/der Bewerber den Studienplatz annimmt. Lehnt die Bewerberin/der Bewer-

ber den angebotenen Studienplatz ab, wird dieser der/dem auf der Rangliste Nächstplat-

zierten zugewiesen. Versäumt die Bewerberin/der Bewerber innerhalb der Annahmefrist 

die Erklärung gemäß Satz 1 abzugeben, gilt dies als Ablehnung. 

 

(3) Wird eine Bewerberin/ein Bewerber nicht zum Studium zugelassen, so gibt die Rekto-

rin/der Rektor ihr/ihm dies bekannt und erteilt auch darüber Auskunft, ob die Zugangsvo-

raussetzungen erfüllt wurden. Die Ablehnung ist zu begründen und mit einer Rechts-

behelfsbelehrung zu versehen. 

 

(4) Eine Einschreibung an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster kann nur erfolgen, 

wenn die Zulassung dem Studierendensekretariat gemeinsam mit dem Antrag auf Ein-

schreibung fristgemäß vorgelegt wird. Im Übrigen findet die Einschreibungsordnung der 

Westfälischen Wilhelms-Universität Münster in der jeweils geltenden Fassung Anwendung. 

 

(5) Wird die Zulassung nach § 3 unter der Auflage des Erbringens von Nachholstudien erteilt, 

wird dies mit der Zulassung bekannt gegeben.  

 

 

§ 9 

Täuschung 

(1) Hat eine Bewerberin/ein Bewerber in dem Zugangs- bzw. Zulassungsverfahren getäuscht 

oder falsche oder gefälschte Unterlagen nach § 2 und § 3 eingereicht und wird diese Tat-

sache erst nach der Zulassung bekannt, wird die Zulassung zurückgenommen. Die Rück-

nahme ist nur innerhalb von zwei Jahren nach Bekanntgabe möglich. 

 

(2) Belastende Entscheidungen sind der Bewerberin/dem Bewerber unverzüglich mitzuteilen, 

zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Vor der Entscheidung 

ist der Bewerberin/dem Bewerber Gelegenheit zu geben, gehört zu werden. 
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§ 10  

Inkrafttreten und Veröffentlichung 

(1) Diese Ordnung tritt mit Wirkung zum 1. Oktober 2020 in Kraft. Sie gilt erstmals für den 

Zugang und die Zulassung zum Wintersemester 2021/22. 

 

(2) Mit Inkrafttreten dieser Ordnung tritt die Zugangs- und Zulassungsordnung für den Master-

studiengang Humangeographie – Raumkonflikte, Raumplanung, Raumentwicklung an der 

Westfälischen Wilhelms-Universität vom 12. September 2013 (AB Uni 19/2012, S. 1876 

ff.), zuletzt geändert durch die Zweite Änderungsordnung vom 25. September 2017 (AB 

Uni 26/2017, S. 2203 ff.), außer Kraft. 

 

 

 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrates des Fachbereichs Geowissen-

schaften der Westfälischen Wilhelms-Universität vom 17. Juni 2020. Die vorstehende Ordnung 

wird hiermit verkündet. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des 

Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder 

Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ab-

lauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 

denn 

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 

2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher be-

anstandet, 

3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 

ergibt, oder 

4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeaus-

schlusses nicht hingewiesen worden. 

 

Münster, den 8. September 2020     Der Rektor 

 

        Prof. Dr. Johannes W e s s e l s  
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